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§ 1 Geltungsbereich 

1. Die allgemeinen Mandatsbedingungen der Theus Rechtsanwälte (nachfolgend: „Rechtsanwalt“) gelten für 

alle Verträge, deren Gegenstand die Erteilung von Rat und Auskunft, eine etwaige Geschäftsbesorgung oder 

Prozessführung ist. 

2. Diese allgemeinen Mandatsbedingungen gelten auch für Folgeverträge mit dem Mandanten. 

3. Geschäftsbedingungen des Mandanten finden nur Anwendung, wenn diese ausdrücklich schriftlich zwischen 

den Parteien vereinbart wurden. 

4. Bei Veränderung dieser allgemeinen Mandatsbedingungen gilt jeweils die aktuellste Fassung. Im laufenden 

Mandatsverhältnis gilt dies nur, wenn der Mandant nicht widerspricht. Der Mandant wird über die aktuellste 

Fassung schriftlich unter Hinweis auf sein Widerspruchsrecht unterrichtet. 

 

§ 2 Zustandekommen und Inhalt des Mandats 

1. Das Mandat kommt erst durch die Annahme des Auftrags durch den Rechtsanwalt zustande. Bis zur Ver-

tragsannahme bleibt der Rechtsanwalt in seiner Entscheidung über die Mandatsannahme grundsätzlich frei. 

2. Der Umfang des Mandatsverhältnisses wird durch den konkreten Auftrag des Mandanten begrenzt. Die inso-

weit vereinbarte Tätigkeit ist nicht auf die Erzielung eines bestimmten rechtlichen oder wirtschaftlichen Er-

folgs ausgerichtet. 

3. Der Rechtsanwalt führt das Mandat nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung nach bestem 

Wissen und Gewissen durch, insbesondere nach den Regelungen der Bundesrechtsanwaltsordnung und der 

Berufsordnung für Rechtsanwälte. 

4. Der Auftrag wird grundsätzlich allen in der Kanzlei tätigen Rechtsanwälten erteilt, soweit nicht ausdrücklich 

bei Vertragsabschluss anderes vereinbart wird. Auch in diesen Fällen steht das Honorar dem Rechtsanwalt zu. 

Die Zuordnung der jeweiligen Sachbearbeitung erfolgt durch den Rechtsanwalt entsprechend der nach Sach-

gebieten ausgerichteten, kanzleiinternen Organisation. Zur Sachbearbeitung können auch angestellte Rechts-

anwälte, freie Mitarbeiter, sonstige Rechtsanwälte sowie fachkundige Dritte herangezogen werden. Sofern 

hierdurch zusätzliche Kosten, wie Sachverständigenkosten, entstehen, verpflichtet sich der Rechtsanwalt, zu-

vor die Zustimmung des Mandanten hierzu einzuholen. 

5. Zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen ist der Rechtsanwalt nur verpflichtet, wenn er einen 

darauf gerichteten Auftrag erhalten und diesen angenommen hat. 

6. Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, Änderungsverlangen des Mandanten in Bezug auf die Auftragsdurchfüh-

rung Rechnung zu tragen, sofern dem Rechtsanwalt dies im Rahmen seiner betrieblichen Kapazitäten, insb. 

hinsichtlich des Aufwands und der Zeitplanung, zumutbar ist. Im Rahmen der konkreten Auftragsdurchfüh-

rung stimmt sich der Rechtsanwalt mit dem Mandanten bezüglich der angestrebten Zielsetzungen ab, wobei er 

berechtigt ist, von Weisungen des Mandanten abzuweichen, wenn er den Umständen nach annehmen darf, 

dass der Mandant bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen würde. Der Rechtsanwalt kann in die-

sem Fall in Abweichung von der ursprünglichen Aufwandsplanung eine angemessene Anpassung der Vergü-

tung zur Auftragsdurchführung einfordern. 
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§ 3 Pflichten des Mandanten 

1. Der Mandant unterrichtet den Rechtsanwalt vollständig und umfassend über die ihm bekannten Sachverhalte, 

deren Kenntnis für die Sachbearbeitung durch den Rechtsanwalt unerlässlich ist. Der Rechtsanwalt kann 

grundsätzlich den Angaben des Mandanten ohne eigene Nachprüfung vertrauen und diese Tatsachen der 

Sachbearbeitung zugrunde legen.  

2. Der Mandant wird zu der Gegenseite, zu Gerichten, Behörden oder sonstigen Beteiligten nur in Abstimmung 

mit dem Rechtsanwalt Kontakt aufnehmen. Nimmt die Gegenseite oder ein Dritter zu dem Mandanten Kon-

takt auf, wird der Mandant den Anwalt umgehend darüber informieren. 

3. Der Mandant verpflichtet sich, für die Dauer des Mandats den Rechtsanwalt unverzüglich über Handlungen, 

die der Mandant selbst gegenüber Gerichten, Behörden, Dritten oder dem Gegner vorgenommen hat, zu in-

formieren. 

4. Der Mandant ist verpflichtet, den Rechtsanwalt bei der Auftragsdurchführung zu unterstützen und alle ihm 

möglichen, zur ordnungsgemäßen Auftragsdurchführung notwendigen Voraussetzungen zu schaffen; der 

Mandant hat sämtliche Unterlagen auf Verlangen auch schriftlich zur Verfügung zu stellen. Jede Adressände-

rung (Wohnsitz, Anschrift, Geschäftsadresse, Telefonnummern, Faxnummern, E-Mailanschriften) ist dem 

Rechtsanwalt unverzüglich mitzuteilen. Abwesenheiten, bei denen der Mandant nicht zu erreichen ist, sind 

dem Rechtsanwalt mitzuteilen. 

5. Der Mandant ist verpflichtet, sämtliche Schriftstücke des Rechtsanwalts daraufhin zu überprüfen, ob die dort 

angegebenen Sachverhalte richtig und vollständig wiedergegeben sind. 

 

§ 4 Kommunikation / Verschwiegenheit 

1. Die vom Mandanten bei Mandatsbeginn bekannt gegebenen Adressdaten gelten bis zu einer Änderungsanga-

be des Mandanten als zutreffend. Soweit der Rechtsanwalt an die angegebene Adresse Schriftstücke versen-

det, genügt er seiner Informationspflicht. Gibt der Mandant eine E-Mailadresse und/oder Telefaxnummer bei 

Mandatsbeginn an, darf der Rechtsanwalt Informationen auch über diese Kommunikationsebene an den Man-

danten erteilen. Bei Mitteilung einer E-Mailadresse durch den Mandanten ist der Mandant ausdrücklich damit 

einverstanden, dass die Mitteilung auch unverschlüsselt an ihn übermittelt werden darf, es sei denn, der Man-

dant widerspricht dieser Übermittlungsart ausdrücklich und gibt eine Änderung seiner Kommunikationsdaten 

ohne E-Mailadresse an. 

2. Der Mandant wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Nutzung von Telefax und elektronischen 

Medien (E-Mail) die Vertraulichkeit nur eingeschränkt gewährleistet werden kann. 

3. Der Rechtsanwalt ist befugt, im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftrags die ihm anvertrauten personen-

bezogenen Daten des Mandanten unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen zu erheben, zu speichern 

und zu verarbeiten. 

4. Der Mandant ist ausdrücklich damit einverstanden, dass der Rechtsanwalt Mandatsinformationen an die 

Rechtschutzversicherung des Mandanten weitergibt, wenn dieser den Auftrag erhalten hat, mit der Rechts-
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schutzversicherung zu korrespondieren. Der Rechtsanwalt weist ausdrücklich darauf hin, dass durch die 

Übernahme der Korrespondenz mit der Rechtschutzversicherung die Verpflichtung des Mandanten zum Aus-

gleich der anwaltlichen Vergütung nicht entfällt. 

 

§ 5 Vergütung 

1. Soweit nicht eine individuelle Vergütungsvereinbarung zwischen dem Rechtsanwalt und Mandanten oder 

Dritten geschlossen worden ist, erfolgt die Abrechnung des Mandats nach dem Rechtsanwaltsvergütungsge-

setz (RVG). 

2. Werden in außergerichtlichen Angelegenheiten niedrigere Gebühren als in dem RVG vorgesehen, vereinbart, 

ist die Vereinbarung nur verbindlich, wenn sie in Schrift- oder Textform geschlossen worden ist. 

3. Die für die Tätigkeit des Rechtsanwalts nach dem RVG anfallenden Gebühren richten sich, mit Ausnahme 

von Strafsachen oder bestimmten sozialrechtlichen Angelegenheiten, nach dem Gegenstandswert des Man-

dats. 

4. Geht ein Mandat, das zunächst außergerichtlich nach individueller Vergütungsvereinbarung abgerechnet wur-

de, in ein gerichtliches Verfahren über, findet eine Anrechnung auf die gesetzlichen Gebühren nach dem RVG 

für den Rechtsstreit nur bei ausdrücklicher Vereinbarung statt. Insoweit wird der Mandant darauf hingewie-

sen, dass diese Vereinbarung von den gesetzlichen Anrechnungsregelungen des RVG abweicht. 

4. Der Mandant ist grundsätzlich verpflichtet, auf Anforderung des Rechtsanwalts einen angemessenen Vor-

schuss, der bis zur vollständigen gesetzlichen Vergütung reichen kann, auszugleichen. Dies gilt auch, wenn 

Kostenerstattungsansprüche gegen Dritte bestehen. 

5. Zur Sicherung der Zahlungsansprüche des Rechtsanwalts gegen den Mandaten tritt der Mandant hiermit sämt-

liche auf die Zahlung von Geld gerichtete Ansprüche gegen die Gegenseite, seiner Rechtsschutzversicherung 

oder sonstige Dritte in Höhe der Honorarforderung des Rechtsanwalts mit der Ermächtigung ab, diese Abtre-

tung dem Zahlungsverpflichteten anzuzeigen. Der Rechtsanwalt nimmt die Abtretung an. Die Anzeige der 

Abtretung gegenüber Dritten erfolgt nur, wenn der Mandant seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach-

kommt, insbesondere, wenn der Mandant die Zahlung verweigert, in Zahlungsverzug gerät oder Antrag auf 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt ist. Der Rechtsanwalt ist berechtigt, einge-

hende Erstattungsbeträge und sonstige, dem Mandanten zustehende Forderungen, die bei ihm eingehen, mit 

offenen Honorarforderungen oder noch abzurechnenden Leistungen nach Rechnungsstellung zu verrechnen, 

soweit dies gesetzlich zulässig ist. 

6. Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Rechtsanwalts (Gebühren und Auslagen) ist nur mit unbestrittenen 

oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Mandanten zulässig. 

7. Mehrere Auftraggeber haften gesamtschuldnerisch auf Zahlung der gesetzlichen oder vereinbarten Vergütung 

des Rechtsanwalts, wenn dieser für sie in derselben Angelegenheit tätig wird. 

8. Auf Honorarforderungen des Rechtsanwalts sind Leistungen an Erfüllung statt und erfüllungshalber ausge-

schlossen.  

9. Verzug des Mandanten tritt spätestens einen Monat seit Zugang der Gebührenrechnung ein.  
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10. Verbraucher haben einen Verzugszins von mindestens 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 

zu zahlen. Mandanten, die nicht als Verbraucher den Mandatsauftrag erteilen, haben mindestens Verzugszin-

sen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.  

 

§ 6 Haftung, Haftungsbeschränkung 

1. Die Haftung des Rechtsanwalts (= Theus Rechtsanwälte) aus dem zwischen ihm und dem Mandanten beste-

henden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines durch einfache Fahrlässigkeit verursachten Schaden wird hiermit 

auf 2.000.000,00 EUR beschränkt (§ 52 Abs.1 S.1 Nr.2 Bundesrechtsanwaltsordnung). Diese Haftungsbe-

schränkung gilt nicht bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Schadensverursachung, ferner nicht für eine 

Haftung für schuldhaft verursachte Schäden wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-

heit einer Person. 

2. Der Rechtsanwalt (= Theus Rechtsanwälte) hat eine Versicherung abgeschlossen, die je Versicherungsfall 

2.000.000,00 EUR abdeckt (maximal 4.000.000,00 Mio. EUR pro Versicherungsjahr). Sofern der Mandant 

wünscht, eine über diesen Betrag hinausgehende Haftung abzusichern, besteht für jeden Einzelfall die Mög-

lichkeit einer Zusatzversicherung, die auf Wunsch und Kosten des Mandanten abgeschlossen werden kann. 

3. Die Berufshaftpflichtversicherung besteht bei der Allianz Versicherungs-AG in 10900 Berlin. Der räumliche 

Geltungsbereich des Versicherungsschutzes umfasst Tätigkeiten in den Mitgliedsländern der Europäischen 

Union und genügt so mindestens den Anforderungen der § 51 ff  Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO).  

 

§ 7 Kündigung, Mandatsbeendigung 

1. Das Vertragsverhältnis kann von dem Mandanten jederzeit gekündigt werden. 

2. Der Rechtsanwalt kann das Mandatsverhältnis ebenfalls jederzeit kündigen, wobei die Kündigung nicht zur 

Unzeit erfolgen darf. Dies gilt insbesondere, wenn sich der Mandant mit Gebührenzahlungen in Verzug be-

findet und die Kündigung angedroht worden ist. 

3. Nach Mandatsbeendigung werden nicht abgerechnete Leistungen unverzüglich abgerechnet. Die Rechnung ist 

nach Erhalt sofort auszugleichen, sofern kein Zahlungsziel in der Rechnung vermerkt wird. 

4. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

 

 

§ 8 Aufbewahrung von Unterlagen, Versendungsrisiko 

1. Die Pflicht des Rechtsanwalts zur Aufbewahrung aller Unterlagen, die der Mandant oder ein Dritter den 

Rechtsanwälten aus Anlass der Auftragsführung überlassen hat, endet 6 Jahre nach Beendigung des Mandats. 

2. Werden Unterlagen an den Mandanten versandt, so kann dies an die zuletzt mitgeteilte Adresse geschehen. 

Das Versendungsrisiko trägt der Mandant, es sei denn, er hat der Versendung widersprochen und sich ver-

bindlich zu einer unverzüglichen Abholung verpflichtet. 
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3. Bis zum vollständigen Ausgleich von Vergütungsforderungen und Auslagen hat der Rechtsanwalt an den ihm 

überlassenen Unterlagen gegenüber dem Mandanten ein Zurückbehaltungsrecht. Dies gilt nicht, soweit die 

Zurückbehaltung nach den Umständen unangemessen wäre. 

4. Nach Ausgleich der Ansprüche aus dem Vertrag hat der Rechtsanwalt alle Unterlagen, die der Mandant oder 

ein Dritter ihm aus Anlass der Auftragsausführung überlassen hat, nur herauszugeben, soweit dies von dem 

Mandanten ausdrücklich gewünscht wird. Die Herausgabe erstreckt sich nicht auf den Briefwechsel zwischen 

den Parteien und auf Schriftstücke, die der Mandant bereits in Ur- oder Abschrift erhalten hat. 

 

§ 9 Gerichtsstandvereinbarung 

1. Als Gerichtsstand wird der Sitz der Kanzlei vereinbart, soweit gesetzlich zulässig. 

2. Für den Fall, dass der Mandant nach Auftragserteilung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 

aus dem Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist gleichfalls der Sitz der Kanzlei als Ge-

richtsstand vereinbart. 

3. Leistungsort des Rechtsanwalts ist der Sitz der Kanzlei, es sei denn, es wird ein anderer Leistungsort aus-

drücklich vereinbart. 

 

§ 10 Schlussklausel 

1. Rechte aus dem Vertragsverhältnis mit dem Rechtsanwalt dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustim-

mung des Rechtsanwalts abgetreten werden. 

2. Für alle vertraglichen Beziehungen zwischen dem Mandanten und dem Rechtsanwalt gilt ausschließlich das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

3. Das Merkblatt für Mandanten und das Markblatt „Datenschutzweise“ sind wesentliche Bestandteile dieser 

allgemeinen Mandatsbedingungen. 

4. Sollte einer dieser Bestimmungen lückenhaft, rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird 

dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurch-

führbaren Bestimmung oder zur Erfüllung der hierdurch entstandenen Lücke gilt eine angemessene Regelung, 

die im Rahmen des rechtlich zulässigen dem, was die Vertragspartner gewollt haben würden, am nächsten 

kommt, als vereinbart. 

 

 

 

Hagen, den 01.01.2023 
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Merkblatt für Mandanten 
 
Rechtsanwälte unterliegen zahlreichen Hinweis- und 
Belehrungspflichten. Die standesrechtlich erforderli-
chen Informationen haben wir zur Schaffung einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit um weitere Angaben 
zu unserer Arbeitsweise und Kanzleiabläufen zusam-
mengefasst. 
 
Klare Informationen beugen Missverständnisse und 
Kommunikationsprobleme vor. Diese Qualität in Sa-
chen Struktur und offener Umgangsweise schafft eine 
gute Basis für eine langfristige Bindung. Wir freuen 
uns auf Sie. 
 
 
I. Allgemeines 
 
1. Inhalt und Umfang des dem Rechtsanwalt erteilten 
Mandats ergeben sich aus der Vollmacht und ggf. den 
hierzu erteilten Aufträgen. Der Rechtsanwalt ist von 
allen wesentlichen Gesichtspunkten umfassend zu 
unterrichten. 
 
2. Die Gebühren, also auch der Honoraranspruch des 
Rechtsanwalts nach dem Rechtsanwaltsvergütungsge-
setz (RVG), werden bereits mit Informationserteilung 
durch den Mandanten ausgelöst. Die Entstehung und 
die Höhe des Vergütungsanspruchs des Rechtsanwalts 
hängt nicht davon ab, ob die Tätigkeit des Rechtsan-
walts für den Mandanten erfolgreich ist oder nicht. 
Grundsätzlich schuldet der Anwalt keinen Erfolg, son-
dern lediglich die Erbringung einer Dienstleistung. 
 
3. Der Rechtsanwalt ist zur Erhebung der Klage und 
zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen 
nur dann verpflichtet, wenn er einen darauf gerichteten 
Auftrag erhalten und angenommen hat. Sofern sich der 
Mandant auf eine entsprechende Anfrage des Rechts-
anwaltes nicht meldet, bleibt der Rechtsanwalt untätig. 
Der Mandant ist darüber informiert, dass er im Falle 
einer ausbleibenden Beauftragung zur Erhebung der 
Klage und zur Einlegung von Rechtsmitteln und 
Rechtsbehelfen, mit erheblichen Rechtsnachteilen zu 
rechnen hat. 
 
II. Gebühren 
 
1. Gesetzliche Basis für das anwaltliche Honorar ist 
das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Es unter-
scheidet grundsätzlich zwischen Wert- und Betrags-
rahmengebühren. Gebühren nach dem Gegenstands-
wert fallen meist für gerichtliche Tätigkeiten im Zivil-, 
Verwaltungs- und Arbeitsrecht an. Rahmengebühren 
sieht das Gesetz weitgehend für die Gebiete des Straf- 
und Sozialrechts vor. 
 
2. Soweit sich die Gebühren nach dem Wert richten, ist 
an Hand einer Gebührentabelle aus der jeweiligen 

Gegenstandsstufe (auch: Streitwertstufe) die Gebühr 
abzulesen und mit dem entsprechenden Gebührensatz 
zu multiplizieren. 
 
Unter dem Gegenstandswert einer Angelegenheit ver-
steht man den objektiven Geldwert oder das wirtschaft-
liche Interesse des Auftraggebers. Bei Forderungsange-
legenheiten entspricht er z.B. dem Betrag der geltend 
gemachten oder abzuwehrenden Forderung. Bei gesetz-
licher Gebührenberechnung ist das Honorar nach Ge-
genstandswert der Regelfall. 
 
2. Gemäß § 9 RVG ist der Rechtsanwalt berechtigt, für 
die entstandenen und voraussichtlich noch zu entste-
henden Gebühren und Auslagen einen angemessenen 
Vorschuss zu fordern. Wird eine erteilte Vorschuss-
rechnung nicht ausgeglichen, ist der Rechtsanwalt 
berechtigt, nach vorheriger Androhung weitere Leis-
tungen abzulehnen und das Mandat fristlos zu kündi-
gen. 
 
3. Anwaltliche Gebühren, die sich nach dem Gegen-
standswert richten, erhöhen sich bei höheren Werten 
nach der gesetzlichen Regelung in § 13 RVG. 
 
4. Der Mandant hat die für die Bearbeitung des Man-
dats benötigten Schreiben und Unterlagen mit den 
erforderlichen Kopien zur Verfügung zu stellen. Die 
Notwendigkeit der Anfertigung von - vom Mandant zu 
vergütenden - Fotokopien und Abschriften liegt im 
Ermessen des Rechtsanwalts. 
 
 
III. Rechtsschutzversicherung 
 
1. Teilen Sie uns bitte umgehend mit, ob Sie rechts-
schutzversichert sind. Bei einer Anfrage zur Kosten-
übernahme sind wir Ihnen gerne behilflich. 
 
2. Sofern Sie eine Rechtschutzversicherung abge-
schlossen haben, richtet sich der Erstattungsanspruch 
in Bezug auf das anwaltliche Honorar ausschließlich 
nach den Vereinbarungen zwischen dem Mandanten 
und dem Rechtschutzversicherer, also dem Versiche-
rungsvertrag. Grundsätzlich ist der Mandant verpflich-
tet, das gesetzlich geregelte oder vereinbarte Honorar 
aus dem Vertrag mit dem Anwalt diesem zu zahlen, 
unabhängig davon, ob und in welcher Höhe die Recht-
schutzversicherung ihm hierauf Honorarbeträge erstat-
tet. 
 
3. Der Rechtsschutzversicherer ist nicht verpflichtet, 
sämtliche Gebühren des anwaltlichen Honorars zu 
erstatten. Die Erstattung richtet sich nach Versiche-
rungsvertrag zwischen dem Mandanten und seinem 
Rechtsschutzversicherer.
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Dies gilt insbesondere für zwischen dem Mandanten 
und dem Rechtsanwalt geschlossene Vergütungsver-
einbarungen, die die gesetzlichen Gebühren überstei-
gen. So werden von den Rechtschutzversicherungen 
z.B. grundsätzlich keine Fahrtkosten und Abwesen-
heitsgelder für Dienstreisen des Rechtsanwalts (z.B. 
zum auswärtigen Gericht oder zu Ortsterminen) über-
nommen oder lediglich die Kosten für drei Zwangs-
vollstreckungsversuche erstattet. 
 
4. Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ist auf jeden Fall 
vom Mandanten selbst zu tragen. 
 
5. Der Mandant bleibt auch im Falle der nachträglichen 
Rücknahme der Deckungszusage durch die Rechts-
schutzversicherung verpflichtet, sämtliche Gebühren 
des Rechtsanwalts zu zahlen. 
 
6. Wird nur ein Teil der Gebühren von der Rechts-
schutzversicherung erstattet und besteht Streit darüber, 
ob die Rechtsschutzversicherung verpflichtet ist, diesen 
Teil auch zu tragen, ist der Mandant verpflichtet, den 
streitigen Teil zunächst dem Rechtsanwalt gegenüber 
auszugleichen. Dieser Anspruch des Rechtsanwaltes 
gegen den Mandanten ist unabhängig davon, ob der 
Rechtsanwalt durch den Mandanten Beauftragung zur 
Führung einer Klage gegen den Rechtsschutzversiche-
rer erhalten hat oder nicht. 
 
IV. Geringes Einkommen 
 
1. Der Mandant ist bereits bei Beauftragung des 
Rechtsanwaltes verpflichtet, diesen zu informieren, 
sofern er hinsichtlich seines geringen Einkommens und 
Vermögens nicht in der Lage ist, die voraussichtlich 
entstehenden Anwaltsgebühren selbst zu tragen. Tritt 
dieser Fall während der Tätigkeit des Rechtsanwaltes 
ein, hat der Mandant dies seinem Anwalt unverzüglich 
mitzuteilen. Dieser wird dann prüfen, ob dem Mandan-
ten die Rechte aus der Beratungshilfe oder Prozesskos-
tenhilfe zustehen. Liegen die Voraussetzungen hierzu 
nicht vor, ist der Mandant nach wie vor verpflichtet, 
die entstehenden und bereits entstandenen Anwaltsge-
bühren zu tragen. 
 
2. Reicht der Mandant im Falle der Beauftragung mit 
der Erhebung einer Klage oder im Falle der Rechtsver-
teidigung im Wege der Prozesskostenhilfe, die Erklä-
rung über die persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse nicht rechtzeitig vor Abschluss der Instanz 
oder bei vorgeschaltetem Prozesskostenhilfeverfahren 
bei Beantragung desselben ein, so ist der Mandant 
verpflichtet, die Anwaltsgebühren selbst zu tragen. 
 
3. Wird die Gewährung von Prozesskostenhilfe ver-
sagt, ist der Mandant ebenfalls verpflichtet, die An-
waltsgebühren selbst zu tragen. 

 
4. Auch bei Bewilligung von Prozesskostenhilfe hat 
der Mandant im Falle des Unterliegens die Kosten der 
Gegenseite zu tragen, § 123 ZPO. Eine Ausnahme gilt 
nur im erstinstanzlichen Verfahren vor dem Arbeitsge-
richt, § 12a ArbGG. 
 
5. Der Mandant wird darauf ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass er sich unter Umständen strafbar macht, 
wenn er in der Erklärung über seine persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse unvollständige oder fal-
sche Angaben macht. Bereits bewilligte Prozesskos-
tenhilfe kann aufgehoben werden, § 124 ZPO. 
 
6. Der Mandant wir darauf hingewiesen, dass Prozess-
kostenhilfe abhängig von den wirtschaftlichen Verhält-
nissen des Mandanten an die Staats- oder Landeskasse 
in monatlichen Raten zurückzuzahlen sein kann, 
§ 120 ZPO, und der Mandant verpflichtet ist, binnen 
vier Jahren nach Beendigung des Verfahrens wieder-
holt Auskunft über seine wirtschaftlichen Verhältnisse 
gegenüber der Staats- oder Landeskasse zu erteilen. 
 
V. Besondere Hinweise 
 
1. Der Mandant ist darauf hingewiesen worden, dass 
ein Kostenerstattungsanspruch in Arbeitsgerichtssa-
chen in 1. Instanz, auch im Falle des Obsiegens nicht 
besteht. 
 
2. Der Rechtsanwalt korrespondiert mit ausländischen 
Auftraggebern in Deutsch. Etwaige Kosten für Über-
setzungen sind vom Mandanten zu erstatten. Der 
Rechtsanwalt haftet nicht für Übersetzungsfehler. Die 
Haftung des beauftragten Rechtsanwalts oder seiner 
Erfüllungsgehilfen für Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit bleibt hiervon unberührt. 
 
3. Der Mandant ist verpflichtet, dem Anwalt mitzutei-
len, ob er schwerbehindert oder einem Schwerbehin-
derten gleichgestellt ist. 


